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Ablaufschema zur Durchführung einer
CDU-Ortsmitgliederversammlung 

Wichtige Voraussetzung für die Aufstellung der Kandidatinnen und -kandidaten für die Gemeinde- und Kreiswahl:
Die Aufstellung der Kandidatinnen und -kandidaten für die Gemeinde- und Kreiswahl kann und sollte erst dann erfolgen, wenn der Gemeinde- oder Kreiswahlausschuss

· die Wahlkreise nach § 15 GKWG festgelegt und
· der Wahlleiter die Wahlkreiseinteilung bekannt gemacht hat.


1.  a)	Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
1.  b)	Genehmigung der Tagesordnung
Der Vorsitzende eröffnet die Hauptversammlung und begrüßt die Anwesenden.
Er stellt fest, dass gem. § 57 der CDU-Satzung die Mitglieder zu dieser Hauptversammlung frist- (Ladungsfrist 2 Wochen) und formgerecht eingeladen worden sind und dass gem. § 60 der CDU-Satzung die Beschlussfähigkeit gegeben ist.


2.    	Wahl eines/r Versammlungsleiters/in und Schriftführers/in

Der/die Vorsitzende schlägt vor:
als Versammlungsleiter/in: ................................
		als Schriftführer/in: ............................................

		und lässt darüber offen abstimmen.


3.       	Wahl einer Mandatsprüfungskommission

		Für die Mandatsprüfungskommission werden vorgeschlagen:
		Herr/Frau .....................
		Herr/Frau .....................
Auch über diese Vorschläge kann offen abgestimmt werden.

Die Mandatsprüfungskommission hat die Aufgabe zu prüfen, ob die sachlichen Voraussetzungen des Wahlrechts für die anwesenden CDU-Mitglieder vorhanden sind, nämlich

1. 	Vollendung des 16. Lebensjahres
2. 	wohnhaft im Wahlgebiet seit mindestens sechs Wochen und heute mit Hauptwohnsitz
3. 	nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
4.       	Wahl einer Stimmzählkommission

		Je nach Größe der Versammlung sind
			Stimmenzähler/innen und –einsammler/innen zu wählen –
			z.B. 4 Zähler/innen und 2 Einsammler/innen

		Die Vorgeschlagenen können offen gewählt werden.


5.	Bekanntgabe der Regularien gem. Wahlgesetz und CDU-Satzung

	Das Verfahren zur Aufstellung der Kandidatinnen und -kandidaten richtet sich nach dem Gemeinde- und Kreiswahlgesetz für Schleswig-Holstein/GKWG sowie nach der Satzung der CDU Schleswig-Holstein.

	In den Gesetzen sind nur gewisse Mindestvoraussetzungen enthalten, die erfüllt sein müssen, damit die Nominierungen der Kandidatinnen und Kandidaten demokratischen Grundvoraussetzungen entspricht.
	Alle übrigen ergänzenden Regelungen ergeben sich aus unserem Satzungsrecht - für uns gelten die Landessatzung der CDU sowie das Bundesstatut der CDU.

	Gem. § 17 des Parteiengesetzes vom 24.07.1967 in der Fassung vom 22.12.2004 und § 65 Abs. 1 der Landessatzung muss die Aufstellung von Bewerberinnen und Bewerbern für die Wahlen zu Volksvertretungen in geheimer Abstimmung erfolgen (Vorhalten von Wahlkabinen und Wahlurnen).
	Wahlberechtigt sind alle Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Aufstellung das 16. Lebensjahr vollendet haben, EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sind, im Wahlgebiet seit mindestens sechs Wochen wohnhaft sind und jetzt ihre Hauptwohnung haben.

Wahlmodus
	Gem. § 65 Abs. 5 und 6 der Landessatzung der CDU (LS) bedarf es für die Wahl der Kandidatinnen und -kandidaten im ersten Wahlgang der Zustimmung von mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen (absolute Mehrheit). Zur Ermittlung der Mehrheit werden Enthaltungen und ungültige Stimmen abgezogen (§ 65 Abs. 3 LS).
	In einer erforderlich werdenden Stichwahl ist bei Bewerbern der-/diejenige gewählt, der/die die meisten Stimmen erhält (relative Mehrheit), bei Stimmgleichheit entscheidet dann das Los.


6. a)	Vorschläge für die Direktbewerber/innen

	Die Bewerber/innen für die Gemeindewahl müssen erst am Wahltag (also am 14. Mai 2023) seit drei Monaten (13. Februar 2023) in Schleswig-Holstein wohnhaft sein und dann seit sechs Wochen (1. April 2023) im Gemeindegebiet ihre Hauptwohnung haben (§ 6 GKWG i.V. mit § 3 GKWG).

	Für die einzelnen Wahlkreise werden die Vorschläge für die Bewerber/innen entgegengenommen.
	Die Anwesenden werden befragt, ob eine Vorstellung und evtl. eine weitere Begründung für diesen Kandidatinnen und -kandidaten gewünscht wird.


6. b)	Wahl der Direktbewerber/innen - einzeln

	Die vorgeschlagenen Bewerber/innen für die einzelnen Wahlkreise werden nochmals benannt und gefragt, ob weitere Vorschläge gemacht werden.

	Sodann erfolgt die Vorstellung.

	Die Wahl erfolgt auf dem Stimmzettel Nr. .........

	Eine en-bloc-Wahl ist nach § 65 Abs. 8 LS möglich.

Anmerkung:
Bei Aufstellung der Direktkandidatinnen und -kandidaten muss in den Wahlkreisen, in denen mehrere Kandidatinnen und -kandidaten aufzustellen sind (Gemeinden/Städte bis 10.000 Einwohner), eine „vereinfachte Gesamtwahl“ gemäß § 65 Abs. 9 in Verb. mit Abs. 12 der LS durchgeführt werden, wenn sich mehr Bewerber zur Wahl stellen, als Kandidatinnen und -kandidaten im Wahlkreis aufzustellen sind (alle Kandidatinnen und -kandidaten für den betreffenden Wahlkreis müssen in alphabetischer Reihenfolge auf dem Stimmzettel stehen, Einzelabstimmungen Bewerber/in gegen Bewerber/in ist nicht möglich!). 

Rechenbeispiel zur vereinfachten Gesamtwahl:
           Stimmzettel, auf denen nicht mindestens 3/4 der zu wählenden Bewerberin-
           nen/Bewerber angekreuzt sind, sind gem. § 65 Abs. 10 LS ungültig. Stimm-
           zettel, auf denen mehr Namen angekreuzt sind als der Zahl der zu beset-
           zenden Wahlstellen entspricht, sind ebenfalls ungültig, § 65 Abs. 12 LS. Das 
           bedeutet, dass bei 7 zu bestimmenden Direktkandidatinnen und -kandidaten mindestens 5 (3/4 mal 7 = 5,25) und höchstens 7 Kandidatinnen und Kandidaten anzukreuzen  sind. Es wird mathematisch gerundet. 

	Die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ist erforderlich.

	Der/die Kandidat/in ist zu fragen, ob er/sie die Wahl annimmt.

	Dieser Vorgang setzt sich fort, bis die Direktkandidatinnen und -kandidaten für alle Wahlkreise gewählt worden sind.


7. a)	Vorschläge der Listenbewerber/innen

	Die Vorschläge der Listenbewerber/innen werden entgegengenommen und gegebenenfalls von dem/der Ortsvorsitzenden begründet.
7. b)	Wahl der Listenbewerber/innen

	In der Regel erfolgt die Wahl der Listenbewerber/innen ebenfalls einzeln, geheim und mit absoluter Mehrheit - zumindest für die ersten wichtigen Positionen einzeln.
	Mehrere Positionen können auch in einem Wahlgang (en-bloc-Wahl) durchgeführt werden wenn,
	
· sich zu diesem Wahlverfahren kein Widerspruch ergibt,
· die Anzahl der zu wählenden Kandidatinnen und Kandidaten feststeht,
· deren Reihenfolge feststeht und
· kein entgegenstehender Vorschlag gemacht wird.

	Die Wahl erfolgt geheim mit Stimmzetteln Nr. .........


8.	Wahl einer Vertrauensperson und einer stellvertretenden Vertrauensperson gem. § 22 GKWG

	Die Vertrauenspersonen und deren Stellvertreter/innen dürfen gem. Wahlgesetz nicht Wahlleiter/in oder deren Stellvertreter/innen sein und auch keine ehrenamtliche Tätigkeit als Beisitzer eines Kreis- oder Gemeindewahlausschusses oder als Mitglied eines Wahlvorstandes ausüben. Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein.
	Die Vertrauenspersonen haben die Aufgabe, evtl. Auskünfte gegenüber dem Wahlleiter zu geben.

	Die Vorschläge werden entgegengenommen und können, wenn sich kein Widerspruch ergibt, offen gewählt werden.


9.	Ggf. Meinungsbildung zur Empfehlung der Kreiskandidatinnen und -kandidaten an den Kreisparteitag

	Gem. § 28 Abs. 1 der Landessatzung der CDU haben die Ortsverbände ein Vorschlagsrecht, so dass wir hier und heute darüber eine Meinungsbildung herbeiführen wollen.

	Die Wahlkreise werden benannt und die Vorschläge entgegengenommen. Eine Diskussion kann sich anschließen oder eine Zustimmung der Anwesenden. 

	Die Vornominierung ist rechtlich nicht bindend. Die Wahl von Kreistagskandidatinnen und -kandidaten erfolgt durch den Kreisparteitag!  (§ 28 Abs. 1 LS)




Feststellung des Wahlergebnisses:

Erläuterungen zum Wahlverfahren und Feststellung der erforderlichen Mehrheiten siehe § 65 CDU-Landessatzung.

Die Landessatzung der CDU schreibt in § 65 Abs. 6 i.Verb.m. Abs. 5 vor, dass die Wahl der Wahlkandidatinnen und Kandidaten der Zustimmung von mehr als der Hälfte der abgegebenen Stimmen (absolute Mehrheit) bedarf. Das bedeutet, dass von den abgegebenen Stimmen die ungültigen Stimmen und die Enthaltungen zur Mehrheitsermittlung abgezogen werden! 

Die absolute Mehrheit berechnet sich bei einer ungeraden Anzahl auf ja oder nein lautenden, abgegebenen, gültigen Stimmen, indem diese durch 2 dividiert und sodann um 0,5 erhöht werden bzw. bei einer geraden Anzahl auf ja oder nein lautenden, abgegebenen gültigen Stimmen, indem diese durch 2 dividiert und sodann um 1 erhöht werden.

Wird diese absolute Mehrheit nicht erreicht, so findet eine Stichwahl zwischen zwei Bewerbern statt, bei der gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Die Bewerber/innen nehmen an der Stichwahl in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmenzahl teil; bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los über die Teilnahme an der Stichwahl.

Bei erneuter Stimmengleichheit in der Stichwahl erfolgt eine zweite Stichwahl. Kommt es erneut zur Stimmengleichheit, entscheidet das Los (§ 65 Abs. 7 der Landessatzung der CDU).
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